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Sitzung des Stadtrates am 29.03.2023 
Anfrage der Fraktion Freie Demokraten (FDP) zum Wohngeld 
Vorlagen-Nummer: VII/2023/05339 
TOP: 11.30 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
 
1. Wie viele der im Haushaltsplan 2023 neugeschaffenen Stellen für Wohngeld 

wurden bisher besetzt?  

 

Bisher sind keine Stellen besetzt. Die Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren laufen 

derzeit. 

 

 

2. Wie viele Mitarbeiter sind derzeit mit dem Thema Wohngeld befasst?  

 

Derzeit sind 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Wohngeld befasst. 

 

 

3. Wie hat sich im ersten Quartal 2023 die Zahl der Wohngeldempfänger in der Stadt 

Halle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entwickelt?  

 

 

Monat 2022 2023 

Januar 2.496 2.881 

Februar 2.543 3.107 

März 2.598   3.219 * 

 
*Stand 14.03.23, 12 Uhr - da die Zahlen für März 2023 erst am 01.04.2023 feststehen. 
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4. Wie viele Anträge auf Wohngeld wurden bisher im ersten Quartal 2023 gestellt und 

wie stellt sich diese Zahl im Vergleich zur Zahl der Anträge im selben Zeitraum in 

den Jahren 2019, 2020 sowie 2021 dar?  

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 
      

Januar 648 1317 1136 811 2379 

Februar 514 806 794 760 1686 

März 572 727 723 750 608 * 

      

Jan + Feb 1.162 2.123 1.930 1.571 4.065 

I. Quartal 1.734 2.850 2.653 2.321 Stichtag 
01.04.23  

 
*Stand 14.03.23, 12 Uhr - da die Zahlen für März 2023 erst am 01.04.2023 feststehen. 
 
Insgesamt etwa verdoppelt bis verdreifacht, wobei Entwicklung für März noch komplett 
unklar, da viele Anträge immer gegen Monatsende eingehen (Antragsmonat ist 
entscheidend, nicht Antragstag). 
 
 
5. Welchen Einfluss hatte die Einführung des Bürgergeldes auf die Zahl der 

Wohngeldempfänger? 

 

Die Einführung des Bürgergeldes ist voraussichtlich ohne großen/spürbaren Einfluss auf 
Anzahl der Wohngeldempfängerinnen und -empfänger, da zum einen bis 30.06.23 keine 
gegenseitige Verweisung erfolgt und zum anderen die Erhöhung von ALG II zu Bürgergeld 
mit der gleichzeitigen Erhöhung des Wohngeldes zusammentrifft. Verlässliche Aussagen 
hierzu sind frühestens im 2. Halbjahr 2023 möglich. 
 
 
 
 
Katharina Brederlow 
Beigeordnete 


